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§ 5 Abs. 1 LIFG entweder die Einwilligung oder das dem Schutz personenbezogener Daten 
überwiegende öffentliche Informationsinteresse voraussetzt. 
 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. 
 
Persönliche Verhältnisse sind Merkmale eines Menschen selbst, die etwas über Identität oder 
typische Eigenschaften aussagen, etwa Name, Beruf, Fingerabdrücke, etc. Sachliche 
Verhältnisse einer Person sind deren rechtliche, soziale und wirtschaftliche Beziehungen zur 
Umwelt wie etwa Eigentum, Verwandtschaft, Freizeit- und Konsumverhalten. 
 
Als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis werden nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 115, 205, 230) „alle auf ein Unternehmen bezogene 
Tatsachen, Umstände und Vorgänge verstanden, die nicht offenkundig, sondern nur einem 
begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger 
ein berechtigtes Interesse hat.“ Auf den Schutz von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen 
können sich auch öffentliche Stellen berufen (in diesem Sinne Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 19. März 2013 – 8 A 1172/11). Ob ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis vorliegt, ist anhand der Besonderheiten des jeweils betroffenen Sach- 
oder Rechtsgebiets zu bestimmen. Insbesondere das Kriterium des berechtigten 
Geheimhaltungsinteresses ermöglicht durch abwägende Interpretation in Einzelfällen 
Korrekturen vorzunehmen, da es einer wertenden Einschätzung der Wettbewerbsposition des 
betroffenen Unternehmens und der Konsequenzen einer möglichen Veröffentlichung von 
Informationen bedarf. 
 
Nach § 6 Satz 2 LIFG darf der Zugang zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gewährt 
werden, soweit und solange die betroffene Person eingewilligt hat 
 
Wir sehen Anhaltspunkte dafür, dass eine betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse am 
Ausschluss des Informationszugangs haben kann und werden daher das 
Beteiligungsverfahren gemäß § 8 LIFG durchführen und der betroffenen Person Gelegenheit 
zur Stellungnahme und zur Erteilung ihrer Einwilligung in den Informationszugang innerhalb 
eines Monats geben. 
 
Gemäß § 7 Abs. 7 LIFG verlängern wir die Frist zur Bereitstellung der Information auf drei 
Monate, da die Antragsbearbeitung innerhalb eines Monats wegen der Beteiligung der 
betroffenen Person nicht möglich ist (vgl. § 7 Abs. 7 S. 2 und 3 LIFG). Wir werden Ihnen und 
der betroffenen Person die Entscheidung bzgl. der Einwilligung gemäß § 8 Abs. 2 LIFG 
bekannt geben. 
 
Sie haben die Möglichkeit, uns innerhalb von einer Woche wissen zu lassen, inwieweit Ihre 
persönlichen Daten als antragstellende Person und die von Ihnen genannte 
Antragsbegründung bzgl. der Kontaktaufnahme an die betroffene Person weitergegeben 
werden dürfen (vgl. § 7 Abs. 1 S. 3 LIFG). Falls Sie nicht antworten oder die Weitergabe 
ablehnen, eröffnen wir das Beteiligungsverfahren ohne diese Angaben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ute Zörrer 


